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Amt für Soziales 

Vollzug / Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - 
Videoüberwachung 

 

1. Verantwortlichkeit für die Datenerhebung 

Verantwortlich für die Datenerhebung beim Vollzug / der Leistungsgewährung nach dem 
AsylbLG ist die Stadt Regensburg, Postfach 110643, 93019 Regensburg, Email: 
stadt_regensburg@regensburg.de, Telefon: (0941) 507-0 

Zuständige Dienststelle für die Bearbeitung von Fragen, Auskunftsersuchen oder Anträgen 
ist die Stadt Regensburg, Amt für Soziales, Johann-Hösl-Str. 11 – 11 B, 93053 Regensburg, 
Email: sozialamt@regensburg.de, Telefon: (0941) 507-1502. 

 

2. Datenschutzbeauftragter 

Den zuständigen Behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Regensburg, Postfach 110643, 93019 
Regensburg, Email: datenschutz@regensburg.de, Telefon: (0941) 507-2114. 

 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Die Videoüberwachung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen der Stadt Regensburg 
bzw. der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG erforderlich (Art. 24 Abs. 1 Ziffer 1 
BayDSG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO). 
 
Sie dient dem Schutz der Benutzer des Kassenautomaten sowie dem Schutz des 
Kassenautomaten selbst. 

 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Keine. 

 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Eine Übermittlung an Drittländer ist grundsätzlich nicht vorgesehen. 

 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
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Spezialgesetzliche Löschungsvorschriften existieren nicht. Die erhobenen und gespeicherten 
Daten sowie daraus gefertigte Unterlagen sind jedoch spätestens zwei Monate nach der 
Erhebung zu löschen, soweit sie nicht zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von 
Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt werden (Art. 24 Abs. 4 
BayDSG). 

Eine Löschung der hier aufgezeichneten Videodaten erfolgt – sofern keine besonderen 
Vorkommnisse vorliegen – jedoch spätestens nach einer Woche. 

 

7. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: Werden Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige 
personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 
16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben 
oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe 
automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten 
Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten 
für den Datenschutz. 


